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Beschlussvorlage der Verwaltung
öffentlich

Außerplanmäßige Ausgabe für die Erstattung einer 
Überzahlung im Rahmen der Sanierungsmaßnahme 

"Umgestaltung der Erich-Böhmke- / Bau- und 
Burgstraße" an das Abwasserwerk Greifswald

Einbringer/in
60.1 Stadtbauamt/Abteilung Bauverwaltung

Datum
29.09.2021

Beratungsfolge Sitzungsdatum Beratung 

Senat (S) Beratung 02.11.2021 N
Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und 
Beteiligungen (FA) 

Beratung 22.11.2021 Ö

Hauptausschuss (HA) Beschlussfassung 29.11.2021 Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
75.365,89 € für die Erstattung einer Überzahlung im Rahmen der 
Sanierungsmaßnahme „Umgestaltung der Erich-Böhmke- / Bau- und Burgstraße“ 
aus dem Städtebaulichen Sondervermögen 162 „Soziale Stadt - 
Fleischervorstadt“ an das Abwasserwerk Greifswald.

Sachdarstellung

Im Jahr 2006 wurde die aus dem Städtebaulichen Sondervermögen 162 „Soziale 
Stadt - Fleischervorstadt“ der Universitäts- und Hansestadt Greifswald heraus mit 
Fördermitteln finanzierte Einzelmaßnahme „Umgestaltung der Erich-Böhmke - / 
Bau- und Burgstraße“ abgeschlossen. 

Im Februar 2016 reichte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald den 
Einzelverwendungsnachweis beim Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern (LFI M-V) ein. Nach Rückfragen des LFI M-V im Mai 2021 wurde die 
Erschließungsmaßnahme mit Bescheid vom 11. Mai 2021 abschließend 
förderrechtlich beschieden. 
Auf der Grundlage der Berechnung des LFI M-V wurde festgestellt, dass eine 
Überzahlung des Abwasserwerkes Greifswald in Höhe von 75.365,89 € an das 
Städtebauliche Sondervermögen 162 „Soziale Stadt - Fleischervorstadt“ erfolgt 
ist. 

Das Abwasserwerk Greifswald hat auf der Grundlage des abschließenden 
Bescheides vom 11.05.2021 einen Erstattungsanspruch gegen das 
Städtebauliche Sondervermögen 162  „Soziale Stadt - Fleischervorstadt“, der 
zeitnah zu erfüllen ist. 



Finanzielle Auswirkungen

Haushalt Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
(Ja oder Nein)? HHJahr

Ergebnishaushalt Ja 2021
Finanzhaushalt Ja 2021

Teil-
haushalt

Produkt/Sachkonto/
Untersachkonto Bezeichnung Betrag in €

1
SSV 162 51103030

52694000
52694.40000

Aufwendungen für 
abgeschlossene 

Maßnahmen

75.365,89

HHJahr Planansatz
HHJahr in € gebunden in € Über-/ Unterdeckung 

nach Finanzierung in €
1 2021 0,00 0,00 -75.365,89

HHJahr Produkt/Sachkonto/
Untersachkonto Deckungsvorschlag Deckungsmittel in €

1
2021 51103030

52692000
52692.40002
„Arndtstraße“

75.365,89

Folgekosten (Ja oder Nein)?

HHJahr Produkt/Sachkonto
/ Untersachkonto

Planansatz 
in €

Jährliche 
Folgekosten für Betrag in €

1

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv Ja, negativ Nein
x

Begründung:

Anlage/n

1 Anhang 1- Berechnung öffentlich 
2 Anhang 2 - 2021-05-11_abschließender Bescheid öffentlich 
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Universitäts- und Hansestadt
Dezernat für Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice
und Brandschutz
Stabsstelle Stadtsanierung
Markt 15
17498 Greifswald

DATUM 111.05.2021

Zustimmung für den Einsatz von Städtebaufördermitteln nach E 6 StBauFR M-V

- Erste Anderung der Städtebauförderungsrichtlinien vom 25.05.2004 (AmtsBl. M-V S. 458)

— (1. AndStBauFR 2004) -

Gesamtmaßnahme: Greifswald „Innenstadt und Fleischervorstadt“

Einzelmaßnahme: Böhmke-, Bau- und Burgstraße

Ihr Einzelverwendungsnachweis vom 04.02.201 6, zuletzt ergänzt am 04.05.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung Ihres Einzelverwendungsnachweises vom 04.02.2016, zuletzt ergänzt am

04.05.2021, stimmen wir auf der Grundlage der oben genannten Richtlinien in Ausübung

pflichtgemäßen Ermessens abschließend dem Einsatz von Städtebaufördermitteln

in Höhe von

EUR 828.810,05

(in Worten: achthundertachtundzwanzigtausendachthundertzehn 05/1 00 EUR)

zu.

Auf die Bewilligungsbescheide zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme und die darin

vorgegebenen Fälligkeitsdaten wird verwiesen. Wir weisen darauf hin, dass diese Zustimmung

keinen Einfluss auf die Höhe der für die Gesamtmaßnahme bewilligten bzw. zu bewilligenden

Fördermittel hat. Sie ist daher nur insoweit verbindlich, als für die Finanzierung dieser

Einzelmaßnahme bewilligte Mittel zur Verfügung stehen. Diese Zustimmung zum Einsatz von

Städtebaufördermitteln wird unwirksam, wenn und soweit für die Durchführung dieser

Einzelmaßnahme ausgeschlossene Programmmittel eingesetzt werden bzw. wurden.

Die für die abschließende Anerkennung der oben festgestellten Städtebaufördermittel

notwendigen zuwendungsfähigen Ausgaben wurden vollständig nachgewiesen.

Der Prüfvermerk des Tiefbau- und Grünenflächenamtes der Universitäts- und Hansestadt

Greifswald entsprechend Nr. 8 ZBau § 44 LHO vom 10.02.2017 sowie die Zustimmung des

Ministeriums für Arbeit, Bau und Landesentwicklung M-V gemäß E 6.3 vom 29.12.2004 sind

Bestandteile dieses Bescheides.

ANSCHRIFT Werkstrafle 213 19061 Schwerin 1 Postfach 160255 69092 Schwerin

TEL FAX 0366 6363-0 1 0385 6363-1212

WEN MAIL vn,w.lfi-rnv de 1 nfoHlfl-mv.de

NASS LG Das LFI ist ein Geschhftsberejch der Norddeutschen Landesbank Girozentrale, Anstalt öffentlichee Rechts mit Sitz in Hannover, Braunschweig, Magdeburg

HR AG Hannover lIRA 2624? 1 AG Braunschweig MRd 10261 1 AG Stendal lIRA 22150

LANDES

FRDER‚( INSTITUT
Mecklenburg.Vorpommern

Förderberech Stadt- und Raumentwicklung

IHRE NACHRICHT

IHR ZEICHEN

UNSER ZEICHEN

(BITTE ANGEBEN)

ANSPRECHPARTNER

TEL

FAX

MAIL

2017/169

Jörn Reinhardt
0385 6363-1376
0385 6363-1 391
joern.reinhardt@IfI-mv.de



-2-

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Geschäftsbereich der Norddeutschen

Landesbank Girozentrale, Werkstraße 213, 19061 Schwerin, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
/

Sandra Luther Jdrn Rei hardt
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